
Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ 

Informationsreihe: "Ihr Recht bei häuslicher Gewalt " 

 

1. Was ist häusliche Gewalt und wo finde ich Schutz und Hilfe? 

2. Was kann eine Rechtsanwältin / ein Rechtsanwalt für Sie tun? 

3. Welche finanziellen Leistungen und Hilfen gibt es? 

4. Wie kann die Polizei helfen – was macht das Gericht? 

5. Welche rechtlichen Möglichkeiten nach dem Aufenthaltsrecht gibt es? 

6. Wie erleben Kinder den Streit zwischen den Eltern?   

7. Welche weiteren Unterstützungsangebote gibt es? 

8. Was ist Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsheirat?  

9. Hinschauen statt wegschauen! 

10. Welche Hilfen bietet der Kommunale Soziale Dienst? 

11. Wo erhalte ich Unterstützung im Strafverfahren? 

12. Wie ist der Ablauf eines Strafverfahrens? 

13. Wie erreiche ich finanzielle Unabhängigkeit? 

14. Was tun nach einer Anzeige? 

15. Was erwartet mich im Frauenhaus? 

Bild: © Alice Berger - Fotolia.com 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei häuslicher Gewalt“ 
 
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
Kapitel 1:   Was ist häusliche Gewalt  und wo finde  ich  
                   Schutz und Hilfe? 
 

Ein Beitrag des Frauenbüros der Stadt Ulm und des Vereins Frauen helfen Frauen  
 
 
 

Häusliche Gewalt  findet in erster Linie zwischen erwachsenen Menschen in engen 

partnerschaftlichen oder familiären Beziehungen statt. Sie trifft vor allem Frauen in allen 

gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen, unabhängig von Bildungsstand, Einkommen 

oder Nationalität. Betroffen sind auch die Kinder, die häusliche Gewalt zwischen Menschen, 

die ihnen nahe stehen, miterleben; auch sie brauchen professionelle Unterstützung.  

 

Häusliche Gewalt hat viele Gesichter - zu den Erscheinungsformen zählen unter anderem 

Schläge und Tritte, Bedrohung,  Nötigung,  Zwangsverheiratung, der Zwang zu sexuellen 

Handlungen,  Kontrolle und soziale Isolierung oder die Verweigerung oder die Wegnahme von 

Geld. Die meisten Erscheinungsformen häuslicher Gewalt stellen strafrechtlich 

sanktionierbare Handlungen dar.  

 
 

An die Frauenberatungsstelle können sich alle Frauen wenden, die von körperlicher, 

seelischer oder sexueller Gewalt in Beziehungen oder von Zwangsheirat betroffen oder davon 

bedroht sind. 

Die Beratungsgespräche können einmalig oder mehrmalig, anonym, telefonisch und 

persönlich sein. Die Mitarbeiterinnen geben Unterstützung in der akuten Bedrohungssituation 

und informieren über mögliche Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Sie geben Informationen 

zur Anzeige einer strafbaren Handlung und zu rechtlichen Möglichkeiten nach dem 

Gewaltschutzgesetz und im Wohnungsverweisverfahren. Auch FachkollegInnen und andere 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



Bezugspersonen können sich ratsuchend an die Beratungsstelle wenden. Die 

Mitarbeiterinnen bieten außerdem Info-Veranstaltungen, Präventionsworkshops an Schulen, 

Vorträge und Fortbildungen zum Thema Gewalt gegen Frauen an.  

 

Im Frauenhaus  finden Frauen mit und ohne Kinder Schutz und Unterkunft, wenn sie von 

akuter oder drohender häuslicher Gewalt betroffen sind. Die Adresse ist anonym und bietet so 

eine sichere  Zuflucht vor Misshandlung und Bedrohung. Die Frauen und ihre Kinder wohnen 

dort in Gemeinschaft mit anderen Frauen und Kindern, die ähnliche Erfahrungen gemacht 

haben. Sie erhalten Beratung und Unterstützung bei allen rechtlichen, finanziellen und 

migrationsspezifischen Fragen und Problemen. Es finden Gespräche statt zur Bearbeitung der 

Gewalterfahrung und zur Zukunftsplanung sowie zu Erziehungsfragen. Auch die Mädchen 

und Jungen im Frauenhaus erfahren Unterstützung bei der Verarbeitung erlebter Gewalt, in 

der Auseinandersetzung mit der Trennung der Eltern und bei den Besuchstreffen mit dem 

Vater. Weitere Angebote sind: Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, 

Begleitung zu Behörden, Ämtern und Freizeit- und Gruppenangebote.  

 

Kontaktinformation:   
 
Frauen helfen Frauen e.V. Frauenberatungsstelle /Frauenhaus Ulm, Olgastr. 143,               
Tel: (0731) 6199 06, mail: info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 
 

Wenn Sie sich erst einmal ganz allgemein informieren oder erfahren wollen, wer für Ihr 
Anliegen zuständig ist, können Sie sich an das Frauenbüro der Stadt Ulm wenden:   
Frauenstraße 19, info@frauenbuero.ulm.de, Tel.: (0731)161-1060 
 
 
 
 
 

 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei häuslicher Gewalt“ 
 
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
Kapitel 2 :   Was kann eine Rechtsanwältin oder ein  
                   Rechtsanwalt für Sie tun?  
 

Ein Beitrag von Aysel Demirel, Rechtsanwältin 
 
 
Als Opfer häuslicher Gewalt befinden Sie sich in der Regel in der schwierigen Situation 

entscheiden zu müssen, ob Sie gegen den eigenen (Ex-) Partner etwas unternehmen sollen. 

Damit sind oft viele Fragestellungen verknüpft, z.B.:  Soll ich Strafanzeige erstatten oder einen 

Strafantrag stellen? Welche Folgen hat ein Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz für 

meinen (Ex-) Partner? Soll ich die Scheidung einreichen? Was kostet mich eine 

Rechtsberatung? Wovon werde ich (eventuell mit meinen Kindern) nach einer Trennung 

leben? Für viele kann deswegen zunächst eine vertrauensvolle Beratung durch eine 

Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt ratsam sein.  

Es gibt die Möglichkeit, zum Zwecke der ersten Beratung einen Rechtsberatungsschein  zu 

erhalten, so dass diese Rechtsberatung für Rechtsuchende kostenfrei bleibt. Es ist lediglich 

nur eine Gebühr von 10,00 EUR zu bezahlen, die aber im Einzelfall  auch erlassen werden 

kann. Der Beratungsschein kann bei der Rechtsantragsstelle  des Amtsgerichts beantragt 

und erhalten werden oder er kann nachträglich über die Rechtsanwältin / den Rechtsanwalt 

gestellt werden. Wird dieser Antrag allerdings danach abgelehnt, müssten Sie die Kosten der 

Rechtsberatung bezahlen. Empfehlenswert ist daher, den Beratungsschein beim Amtsgericht 

zu beantragen, bevor Sie eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt aufsuchen. 

Voraussetzung für die Bewilligung ist die Mittellosigkeit. Im Rahmen einer anschließenden 

Beratung kann dann entschieden werden, wie weiter vorzugehen ist.  

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



Sollten gerichtliche Schritte eingeleitet werden, können Sie Verfahrenskostenhilfe  über die 

Anwältin/den Anwalt zu beantragen. Damit können die Kosten der anwaltlichen Beratung aus 

der Staatskasse gezahlt oder vorgestreckt werden. Das Gericht prüft hierbei Ihre 

wirtschaftlichen Verhältnisse. Stellt das Gericht fest, dass Sie die Verfahrenskosten nicht 

tragen können und hat der Antrag Erfolgsaussichten, so wird das Gericht in der Regel 

Verfahrenskostenhilfe bewilligen.  

Bei Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz vor dem Familiengericht  besteht kein 

Anwaltszwang. Damit können Sie die erforderlichen Anträge auch selbst schriftlich einreichen 

oder auch auf der Rechtsantragsstelle des zuständigen Gerichts zu Protokoll geben.  

Wer Opfer von Gewalt geworden ist, kann neben oder statt eines Strafverfahrens weitere 

Schutzmöglichkeiten in Anspruch nehmen, wie Schutzanordnungen  (z. B. Kontakt- oder 

Näherungsverbote, Betretungsverbot) oder die Zuweisung der Wohnung.  

 

Frauen werden oft mit der Äußerung unter Druck gesetzt: „Wenn du abhaust, kriegst du von 

mir keinen Cent.“ Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Lebensunterhalt  zu sichern. 

Bereits während der Trennung hat der (Ex-) Partner/Kindsvater  Trennungs- und 

Kindesunterhalt zu zahlen. Kindesunterhalt  berechnet sich nach der Düsseldorfer Tabelle. 

Abhängig vom Einkommen des Unterhaltspflichtigen ist hier aufgeführt, welcher 

Kindesunterhalt zu leisten ist. Sollte der Kindsvater nicht zahlen können, kann beim 

Jugendamt der Antrag auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gestellt werden. 

Das Jugendamt zahlt für Kinder bis 12 Jahre den Unterhalt als Vorschuss  und wird sich 

dann wegen der Rückerstattung an den zahlungspflichtigen Vater wenden. Wenn die Kinder 

bei der Mutter leben, besteht ein Anspruch auf Kindergeld. Eventuell kann auch ein Antrag auf 

Wohngeld gestellt werden. Wenn Sie selber nur über ein geringes oder gar kein Einkommen 

verfügen, so können Sie überprüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Sozialleistungen  haben 

(Sozialhilfe, ALG II/ Hartz IV). Grundsätzlich haben die Eltern auch nach der Trennung das 

gemeinsame Sorgerecht inne. Hier kann bei Uneinigkeit ein Antrag beim Familiengericht 

gestellt werden, welches dann über das Sorgerecht/Aufenthaltsbestimmungsrecht 

entscheidet. Zudem kann auch das Umgangsrecht ausgesetzt oder zumindest beschränkt 

werden.  

 
 
Kontaktinformation:    

Die Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts informiert Sie über Möglichkeiten der 
Beratungshilfe: Justizzentrum Zeughaus (Erdgeschoss), Zeughausgasse 14,                      
Tel.: (0731) 189-2149 

 

 



 Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Ge walt“ 

„Ihr Recht als Frau bei häuslicher Gewalt“ 
 
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 

 

Kapitel 3:  Finanzielle Leistungen und Hilfen    

Ein Beitrag des Fachbereichs Bildung und Soziales der Stadt Ulm 
 

Wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind und sich von Ihrem Partner  

trennen wollen gibt es zwei Möglichkeiten: 

> Sie verlassen die gemeinsame Wohnung und ziehen i n eine eigene Wohnung, 

kommen bei FreundInnen oder Eltern unter oder Sie g ehen in ein Frauenhaus.  

In diesen Fällen haben Sie einen eigenen Anspruch auf finanzielle Leistungen, wenn Sie kein 

ausreichendes Arbeitseinkommen haben. Um Leistungen nach dem SGB II (ALG II bzw. 

„Hartz 4“)  erhalten zu können, ist ein Antrag notwendig. Diesen Antrag erhalten Sie bei einer 

persönlichen Vorsprache beim Jobcenter in Ulm, Schwamberger Str. 1, Tel.: (0731) 409 86 

100. Zu diesem Termin müssen Sie einen Personalausweis oder Pass zwingend mitbringen. 

Wenn sie älter als 65 Jahre alt sind und einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter nach 

dem SGB XII  haben erfolgt die Antragsstellung im Grünen Hof 1, Tel. (0731) 161-5153. Wenn 

Sie dauerhaft erwerbsunfähig sind, haben Sie einen Anspruch auf Grundsicherung 

(Sozialhilfe)  nach dem SGB XII, wenn Ihr Einkommen, z. B. die Erwerbsminderungsrente, 

nicht ausreicht. Die Antragstellung erfolgt in diesem Fall bei der Stadt Ulm, Tel.: (0731) 161-

5262, Olgastraße 152. 

 

> Sie leben mit dem Partner getrennt in der gemeins amen Wohnung. 

Um einen eigenen Leistungsanspruch erhalten zu können, müssen Sie zuerst bei den 

Bürgerdiensten der Stadt Ulm, Kornhausplatz 4, Telefon: (0731) 161-3322, eine 

„Getrenntlebenderklärung“ abgeben (dort erhältlich). Für einen eigenen Antrag auf Leistungen 

Der „Runde Tisch „Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikatoren 
/innen, die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



– unabhängig vom bisherigen Partner – erfolgt nun das gleiche Vorgehen wie oben 

beschrieben. 

Die Leistungen nach dem SGB II (ALG II bzw.„Hartz 4“) umfassen Regelleistungen  für Sie 

und gegebenenfalls Ihre Kinder, evtl. auch Mehrbedarfszuschläge  (z. B. bei Alleinerziehung, 

Schwangerschaft...) und die Kosten der Unterkunft (Grundmiete, Nebenkosten, Heizkosten).  

Entsprechend verhält es sich mit den Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe), wenn Sie 

dauerhaft erwerbsunfähig oder älter als 65 Jahre alt sind. Beim ersten Besuch in der 

Arbeitsagentur oder dem Sozialamt erhalten Sie einen Antrag, der vollständig ausgefüllt 

werden muss. Danach erhalten Sie einen Termin zur Abgabe des Antrags.  

Weitere Leistungen und Hilfen in Kürze:  

• Kindergeld Antragstellung bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit Ulm, Wichernstr. 
5, Tel.: (01801) 546337, E-Mail: Familienkasse-Ulm@arbeitsagentur.de. Erwerbstätige mit 
geringem Einkommen, können bei der Agentur einen Kinderzuschlag (KIZ) beantragen. 

• Elterngeld (1.- 14. Lebensmonat des Kindes), Anträge erhalten Sie bei der Stadt Ulm, 
Olgastraße 152, Zimmer 28, Tel.: (0731) 161-5296 oder (0731) 161-5232. 

• Unterhaltsvorschuss für Kinder von 0–12 Jahren  beantragen Sie beim Jugendamt der 
Stadt Ulm, Schwamberger Str. 3-5, 89073 Ulm Telefon (0731)161-5251, -5253, -5246. 

• Unterhaltsansprüche gegenüber unterhaltspflichtigen  Angehörigen  können Sie bei 
der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts Ulm, Zeughausgasse 14, Tel.: (0731) 189-2149 
geltend machen. 

• Ob Sie Anspruch auf Wohngeld haben, erfahren Sie bei der Wohngeldstelle der Stadt 
Ulm, Münchnerstr. 2,  89073 Ulm, Tel.: (0731) 161-6091, -6094.  

• Mit der LobbyCard/KinderBonusCard  für Ulmer Bürger/innen, die laufend 
Sozialleistungen beziehen oder über ein geringes Einkommen verfügen, erhalten Sie und 
Ihre Kinder Ermäßigungen in vielen Bereichen. Näheres erfahren Sie bei Abholung des 
Antrags bei der Stadt Ulm, Abteilung ABI (Ältere, Behinderte und Integration) in der 
Olgastraße 152.(5. Stock Zimmer 5.3 oder 5.4) (0731)161-5225 oder 5232 . 

Sie können sich auch in allen Fällen an Ihr Bürgerz entrum wenden. Dort erhalten Sie 
die entsprechenden Anträge und Formulare.  

 

Kontaktinformation:         

Rund um die oben angesprochenen Themen und bei weiteren Fragen  beraten und 
unterstützen Sie auch die Ulmer Sozial- und Lebensberatungsstellen - kostenlos und 
konfessionsunabhängig: 

• Caritas Ulm, Olgastraße 137, 89073 Ulm, Tel.: (0731) 2063-41, Offene Sprechstunde: 
Montags 9-12 Uhr, Termine nach Vereinbarung: (0731)2063-20 

• Diakonische Bezirksstelle Ulm, Grüner Hof 1, Tel.:(0731)1538-500 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 

Kapitel 4:  Wohnungsverweis – Gewaltschutzgesetz –  
        Anzeige 
        Wie kann mir die Polizei helfen? Was macht die   
        Ortspolizeibehörde und was kann das Gericht für mich tun? 
 

Ein Beitrag der Polizei und der Ortspolizeibehörde der Stadt Ulm 
 
 
In Situationen häuslicher Gewalt ist die Polizei häufig der erste Ansprechpartner in einer 

emotionsgeladenen und belastenden Situation. Die PolizeibeamtInnen beenden den aktuellen 

Konflikt und versuchen zu schlichten und zu helfen. Kam es zu Gewalthandlungen in der 

Familie, erteilt die Polizei dem Aggressor einen Platzverweis. Der Täter muss die Wohnung 

und das Grundstück verlassen und darf sich dort nicht mehr aufhalten. Dieses Aufenthalts- 

und Betretungsverbot kann auch für die Umgebung der gemeinsamen Wohnung oder den 

Arbeitsplatz des Opfers gelten, gleichfalls für Kindergarten und Schule. Den Schlüssel der 

gemeinsamen Wohnung muss der Verwiesene abgeben. Besonders uneinsichtigen Tätern 

wird ein Zwangsgeld angedroht oder sie können sogar in Gewahrsam genommen werden. Die 

PolizeibeamtInnen informieren die Betroffenen über mögliche Beratungsangebote. Wenn das 

Opfer einverstanden ist, verständigt die Polizei einen Hilfsdienst, damit dieser unterstützen 

kann. Parallel zum Wohnungsverweis wird von der Polizei gegebenenfalls ein Strafverfahren 

eingeleitet. Zeugen werden befragt, der Täter vernommen, falls erforderlich wird eine 

erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, Beweismittel werden sichergestellt oder 

beschlagnahmt, Spuren gesichert, Verletzungen fotografiert und dokumentiert. Am Ende der 

Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt. Sie entscheidet dann, 

ob Anklage erhoben, ein Strafbefehl beantragt oder das Verfahren eingestellt wird.  

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



Zwei Tage nach dem Vorfall müssen sich Opfer und Täter bei der Ortspolizeibehörde, das ist 

das Bürgermeisteramt oder Ordnungsamt, vorstellen, damit über den Wohnungsverweis 

entschieden werden kann. Die Ortspolizeibehörde kann den Wohnungsverweis aufheben oder 

verlängern. Die Dauer des Wohnungsverweises wird je nach Einzelfall festgelegt. In vielen 

Fällen wird der Platzverweis auf 14 Tage verlängert.  

Wenn über den Zeitraum des Wohnungsverweises hinaus Schutz nötig ist, kann das 

Zivilgericht mit einer einstweiligen Anordnung dem Opfer die Wohnung zuweisen oder ein 

Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz erlassen. Dazu muss sich das Opfer in der 

Regel an das Familiengericht wenden, am besten noch, solange der Wohnungsverweis 

andauert.  Das Gericht wird eine mündliche Verhandlung einberufen und möglichst innerhalb 

der Dauer des Wohnungsverweises entscheiden. Wenn der Aggressor gegen die 

Schutzanordnung verstößt, begeht er eine Straftat, die verfolgt wird. Diese zivilrechtlichen 

Schritte nach dem Gewaltschutzgesetz sind auch dann möglich, wenn es weder zu einem 

Wohnungsverweis, noch zu einer polizeilichen Maßnahme gekommen ist. 

In vielen Fällen häuslicher Gewalt sind in einer Paarbeziehung schon länger andauernde 

Konflikte vorhanden. Hier können Wohnungsverweis, Maßnahmen der Ordnungsbehörde und 

des Gerichts alleine den Gewaltkreislauf kaum beenden. Deshalb muss sich an den 

Wohnungsverweis eine Beratung aller Betroffenen anschließen. Ohne fremde Hilfe gelingt 

eine deutliche Veränderung der Problemsituation nur in den seltensten Fällen.    

 

Kontaktinformation:   
 
Polizei Ulm, (0731) 188 - 0  
 
Stadt Ulm, Ortspolizeibehörde, Sattlergasse 2, (0731) 161-3210 
 
Stadt Ulm, Jugendamt, (0731) 161-5312 
 
Frauenberatungsstelle /Frauenhaus Ulm, Olgastr. 143,  Tel: (0731) 61 99 06 
 
Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes, Zeughausgasse 14, (0731) 189-2149 
 
 
 
 
 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 
 
 
 

Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

Kapitel 5: Aufenthaltsrecht von ausländischen Fraue n 
       Kann ich in Deutschland bleiben, wenn ich mich trenne? 

 

Ein Beitrag der Ausländerbehörde der Stadt Ulm 
 
 
Konflikte im Leben, so auch in einer Ehe, sind das normalste der Welt: Jeder kennt sie, hat 

sie, sucht sie, meidet sie, schlichtet sie... Was aber, wenn der Konflikt nicht gelöst und an der 

Ehe nicht mehr festgehalten werden kann? Dann spätestens stellt sich die Ausgangsfrage: 

"Kann ich in Deutschland bleiben, wenn ich mich trenne?" 

Diese Frage wurde in § 31 des Aufenthaltsgesetzes geregelt. Die gesetzliche Regelung 

enthält aber zahlreiche Ermessenstatbestände. Damit diese im Einzelfall geklärt werden 

können, ist es dringend notwendig, sich im Vorfeld rechtliche Informationen und Beratung zu 

holen (Adressen siehe unten). 

Einige Eckpunkte der Regelung stellen wir Ihnen heute vor: 

Nach einer 3-jährigen ehelichen Lebensgemeinschaft, bei rechtmäßigem Aufenthalt im 

Bundesgebiet, entsteht ein eigenständiges, vom Bestand der Ehe unabhängiges 

Aufenthaltsrecht. Dieses Aufenthaltsrecht umfasst das Recht auf Erwerbstätigkeit. Das 

bedeutet, Sie dürfen sowohl als Arbeitnehmerin wie auch als Selbständige tätig sein. 

Die erteilte Aufenthaltserlaubnis kann mehrmals verlängert werden. Spätestens jedoch 1 Jahr 

nach der Trennung sollte eine eigenständige wirtschaftliche Lebensgrundlage vorhanden sein. 

Bei einem alleinerziehenden Elternteil kann die Entscheidung anders aussehen. In dieser 

Situation ist dann unter Berücksichtigung des Alters des Kindes abzuwägen, welche 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



Möglichkeiten der eigenständigen Existenzsicherung dem alleinerziehenden Elternteil 

zumutbar sind.  

Etwas schwieriger wird die Entscheidung, wenn die vom Gesetzgeber vorgegebene Drei- 

Jahresfrist nicht erreicht wird. Dann ist die Verlängerung des Aufenthaltes des 

nachgezogenen Ehepartners zum einen nur möglich, wenn die Rückkehr ins Heimatland 

erhebliche Probleme, vielleicht bis hin zur Gefährdung, mit sich bringt. Diese Beeinträchtigung 

könnte darin liegen, dass Sie in Ihrem Heimatland gesellschaftlich diskriminiert werden, Ihnen 

eine Zwangsabtreibung zugemutet wird oder eigene Krankheit oder Behinderung den 

weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet erfordern. 

Zum anderen kann die 3-jährige Ehebestandsfrist unterschritten werden, wenn wegen 

extremer Vorkommnisse in der Ehe das weitere Festhalten an der ehelichen 

Lebensgemeinschaft nicht zugemutet werden kann. Dies trifft dann zu, wenn Sie vom 

Ehepartner körperlich oder psychisch misshandelt werden und die Folgen der Misshandlung 

medizinisch/psychologisch festgestellt werden. 

Sie haben sicherlich erkannt, dass die Vorgehensweise von allen Beteiligten gut vorbereitet 

sein will. Suchen Sie professionelle Hilfe bei Personen oder Institutionen Ihres Vertrauens. 

Das können folgende Einrichtungen sein: 

 

Kontaktinformation:   
 
Stadt Ulm Ausländerbehörde, Kornhausplatz 4, (0731) 161-3334 
 
Stadt Ulm, Kontaktstelle Migration (KAM), Frauenstr. 50, (0731) 161-5615 
 
Frauen helfen Frauen e.V. - Frauenberatungsstelle / Frauenhaus Ulm, Olgastr. 143,            
Tel: (0731) 61 99 06, mail: info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 
 
Außerdem : RechtsanwältInnen für Ausländerrecht 
 

 
 

 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
 
 

 
Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 

erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 
 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

Kapitel 6: Wenn Kinder häusliche Gewalt erleben 
Ein Beitrag des Vereins Frauen helfen Frauen / Frauenhaus Ulm 

 

Gewalttätige Auseinandersetzungen in der Familie betreffen die Kinder in besonderem 

Maße: das häusliche Umfeld, das Schutzraum und Rückzugsmöglichkeit sein sollte, wird zum 

Ort von Bedrohung und Unsicherheit: 

Kinder sehen, dass der Vater die Mutter schlägt, dass sie fällt, dass sie blutet. 
Kinder hören, dass der Vater die Mutter beschimpft und bedroht, hören das Weinen der Mutter. 

Kinder spüren die Wut des Vaters, die Angst der Mutter, der Geschwister und die eigene Ohnmacht. 

Kinder denken, dass sie helfen sollten, dass sie sich einmischen sollten, dass sie verantwortlich sind, 

weil sie etwas falsch gemacht haben und sie schuld sind, wenn der Vater so böse ist. 

 

Viele Mädchen und Jungen können das, was sie erlebt haben, nicht verstehen und 

verarbeiten. Sie entwickeln eigene Überlebensstrategien, die vom Umfeld oft als auffällig 

wahrgenommen werden: sie werden aggressiv, ziehen sich zurück, nässen ein, können nicht 

mehr gut einschlafen oder wachen nachts häufig auf, sind unkonzentriert, nervös oder 

werden in ihren schulischen Leistungen schlechter.  

Bei jedem Kind, das häusliche Gewalt erlebt, wird das Sicherheits- und Schutzbedürfnis 

grundlegend erschüttert. Miterlebte, bzw. selbst erlittene Gewalterfahrungen haben häufig 

traumatisierende Wirkung und stören die gesunde kindliche Entwicklung und Entfaltung 

tiefgreifend. 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



Wenn Kinder mit ihren Müttern ins Frauenhaus kommen, erhalten sie eigene 

Ansprechpartnerinnen, die sich für ihre Bedürfnisse und Interessen einsetzen und gegenüber 

der Mutter, der Schule, dem Kindergarten oder weiteren Einrichtungen und Behörden 

vertreten. 

Das Frauenhaus bietet Kindern einen gewalt- und angstfreien Raum, in dem sie über ihre 

Erfahrungen sprechen dürfen und Unterstützung bei der Bewältigung ihrer 

Gewalterfahrungen erhalten.  

Unterschiedliche Angebote, abhängig vom Alter und den Bedürfnissen der Mädchen und 

Jungen, dienen der Stabilisierung und Stärkung. Sowohl Einzelgespräche, als auch 

Gruppenangebote tragen dazu bei, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu erkennen und zu 

verbalisieren. Darüber hinaus sind auch freizeitpädagogische Aktionen wichtig, damit 

positive Erlebnisse die Ressourcen der Kinder unterstützen. 

In Gesprächen mit den Kindern ist es wichtig, ihnen zu vermitteln, dass sie keine Schuld 

haben, wenn Zuhause der Vater gegenüber der Mutter gewalttätig geworden ist. Kinder 

brauchen die Information, um Gewissheit zu haben, dass sie nicht verantwortlich sind und 

dass sie immer das Recht haben, über ihre Situation zu reden, bzw. sich Hilfe zu holen. 

 

Kontaktinformation:   
 
Frauen helfen Frauen e.V. Ulm - Frauenberatungsstelle /Frauenhaus, Olgastr. 143,             Tel: (0731) 

6199 06, info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 

 

Stadt Ulm, Jugendamt, Olgastr. 143, Tel.: (0731) 161-5312 

 

Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e.V., Olgastraße 125, Tel: (0731) 2 80 42 

 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ 
 richtet sich in erster Linie an von häuslicher 
Gewalt betroffene Frauen, aber auch an ihr 
soziales Umfeld, an Familienangehörige, 
Verwandte, Kolleginnen und Kollegen und 
an Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 

 
Kapitel 7:  Spezielle Unterstützungsangebote 
 

Ein Beitrag der Kontaktstelle Migration der Stadt Ulm 

 

Die Kontaktstelle Migration (KAM) der Stadt Ulm ist Ansprechpartnerin für alle Fragen rund 

um Zuwanderung und Integration. Wir arbeiten eng zusammen mit den 

Migrationsberatungsdiensten. 

Sprache                                                                                                                            

Frauen, die noch nicht so gut deutsch sprechen, können in einem Integrationskurs  ihre 

Sprachkenntnisse verbessern. Tel. 0731/161-5614. Für Teilnehmer/innen mit geringem 

Einkommen gibt es eine Kostenbefreiung. Bei Bedarf wird in den Kursen eine 

Kinderbetreuung angeboten. Verschiedene Sprachschulen in Ulm bieten weiterführende 

Deutschkurse an. 

Kurse für Eltern und Kinder                                                                                                   

Für Mütter gibt es Elternkurse aus dem Projekt „Stärke“ . In den Kursen werden Themen wie  

Kindererziehung, Vorbereitung auf den Kindergarten und Schule, Haushaltsführung, 

Ernährung usw. behandelt. Die Kurse werden von verschiedenen Stellen angeboten. Beim 

HIPPY Projekt  der AWO Ulm für Familien mit Kindern ab 4 Jahren werden die Kinder in 

einem Spiel- und Lernprogramm fit für die Schule gemacht und die Eltern–Kind–Beziehung 

wird gestärkt. Tel. (0731) 967982 – 30. 

Begegnungsangebote für Frauen                                                                                                

In den Stadtteilen gibt es  Begegnungsangebote für Frauen, um miteinander ins Gespräch zu 

kommen, Deutsch zu üben und gemeinsam etwas zu unternehmen. Auskunft über Ort, Zeit 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



und Ansprechpartnerinnen erhalten Sie bei der Kontaktstelle Migration. Der Frauen- und 

Mädchenladen Sie'ste in der Weststadt bietet ein umfangreiches Programm zu Frauen, 

Familien- und Gesundheitsthemen an. Tel. (0731) 3 35 34. In den Bürgerzentren, z. B. dem 

Weststadthaus oder den Jugendhäusern (Büchsenstadel, Jugendhaus Insel u. a.)  gibt es 

viele interessante Treffs und Veranstaltungen für Frauen mit Kinder.  

Kinderbetreuung                                                                                                                   

Das Familienbüro  der Stadt Ulm ist die zentrale Stelle für Familien, die in Ulm eine 

Kinderbetreuung suchen: Platzgasse 24, Tel. (0731) 161-5656. Eine Übersicht über Angebote 

für Ferienbetreuung gibt es unter www.ferien-ulm.de. 

Beruf und Finanzen                                                                                                               

Wer nach einer Trennung beruflich auf eigenen Beinen stehen will/muss oder sich beruflich 

weiterentwickeln will, kann sich in der Kontaktstelle Frau und Beruf beraten lassen:             

Tel. (0731) 17 32 05, frauundberuf@ulm.ihk.de, www.frauundberuf-ulm.de 

Information und Beratung                                                                          

Integrationskursberatung: Di 10:00 – 12:00 Uhr und Do 14:00 – 16:30 Uhr, Tel. (0731) 161-

5614, Beratung in Deutsch, Türkisch, Russisch und Kroatisch möglich. 

Weitere Beratungsmöglichkeiten für Migrantinnen und Migranten: 

AWO Kreisverband Ulm, Murat Akgün, Schillerstr. 28/3, 89077 Ulm, Tel.: (0731) 967 98242 

AWO Kreisverband Ulm, Eugen Bogdaschkin, Schillerstr. 28/3, 89077 Ulm Tel.: (0731) 967 
98241  

Caritas  Ulm, Monika Betz-Albegiani, Olgastraße 137, 89073 Ulm Tel.: (0731) 2063-41  

IN VIA Jugendmigrationsdienst Ulm, Kornelia Zorembski / Helena Gärtner, Olgastr. 137, 
89073 Ulm, Tel. (0731) 2063-35 

 

Kontaktinformation: 

Clearingstelle Integrationskurse, Kontaktstelle Migration, Bürgerzentrum Mitte, 
Schaffnerstr.17, 89073 Ulm (Sprachkurs-/Sozialberatung), Frau Pfister, Tel. 0731 / 161 – 5614 

Koordinierungsstelle Internationale Stadt (Stadt Ulm), Donaustr. 5, 89073 Ulm, Christine 
Grunert, Zi 306, Tel. 0731 / 161 – 5610, www.internationale-stadt.ulm.de 

 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

Kapitel 8:  Was ist Gewalt im Namen der Ehre und              
        Zwangsheirat?  

 

Ein Beitrag des Vereins Frauen helfen Frauen Ulm 
 
 
 
Bei Gewalt im Namen der Ehre handelt es sich um Gewalt, die zur Erhaltung oder 

Wiederherstellung der vermeintlichen Familienehre angewendet wird. Die verschiedenen 

Formen der Gewalttaten reichen von emotionaler Erpressung und psychischem Druck bis hin 

zu körperlicher und sexualisierter Gewalt. Dazu gehören auch Zwangsverheiratungen oder so 

genannte „Ehrenmorde“. 

Eine Zwangsheirat liegt dann vor, wenn die Eltern oder die Familie entscheiden, wen die 

Tochter heiraten soll. Wenn sie dies aber gar nicht möchte, keine Zustimmung gegeben hat 

und deswegen unter Druck gesetzt oder massiver Zwang ausgeübt wird, handelt es sich um 

eine Zwangsheirat. 

Der Druck kann auf unterschiedliche Weise ausgeübt werden: Durch nicht mehr miteinander 

sprechen, ignorieren, Ausgehverbot, Kontaktverbot oder auch durch Beschimpfungen oder 

Drohungen, die betroffene Frau in das Heimatland der Eltern zu bringen und durch körperliche 

Gewalt. 

Auch wenn Eltern oder die Familie der Meinung sind, gute Gründe dafür zu haben, einen 

Mann für die Tochter auszusuchen, hat jede Frau das Recht selbst zu entscheiden, ob und 

mit wem sie eine Ehe eingehen möchte. 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



Eine erzwungene Heirat ist immer eine massive Verletzung der persönlichen Rechte jeder 

Frau. Liebe und Ehe dürfen niemals etwas mit Zwang zu tun haben. 

 

Welche Hilfen gibt es? 

Frauen und Mädchen, die von Zwangsheirat betroffen oder bedroht sind, können sich direkt 

an die Frauenberatungsstelle des Vereins Frauen helfen Frauen wenden und bekommen 

kostenlos und anonym Informationen und Unterstützung zum Schutz vor Zwangsheirat und 

vor Gewalt im Namen der Ehre. Wenn es nötig sein sollte, werden sie auf ihren Wunsch hin in 

eine geschützte und anonyme Unterkunft vermittelt.  Auch das Jugendamt  (bei 

Minderjährigen oder jungen erwachsenen Frauen)  ist Ansprechpartner oder aber Personen, 

denen die Frauen vertrauen. Da es sich bei Zwangsheirat um einen besonders schweren Fall 

der Nötigung handelt, können sie auch Anzeige bei der Polizei erstatten. 

 

Kontaktinformation:   
Frauen helfen Frauen e.V., Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm, Olgastr. 143,               
Tel: (0731) 61 99 06, info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 
 
Stadt Ulm, Kontaktstelle Migration (KAM), Integrationsbeauftragte Frau Grunert, Hafenbad 1, 
073 1/ 161 - 5610 
 

 
 
 

 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 
 
 
 

Wir informieren wir Sie über Rechte und über Beratu ngs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 

Kapitel 9:  Hinschauen statt wegschauen 

Ein Beitrag des Vereins Frauen helfen Frauen Ulm 

 

Gewalt gegen Frauen in der Ehe und Partnerschaft ist eine weit verbreitete Realität. Deshalb ist 

auch die Zahl jener Personen, die in ihren familiären, beruflichen oder privaten Umfeld Personen 

kennen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, sehr hoch. Somit stellt sich die Frage: Wie reagiere 

ich als Verwandte/r, FreundIn, Bekannte/r, NachbarIn oder KollegIn in dieser Situation richtig?  

Viele empfinden Unsicherheit (was mache ich richtig oder falsch?), Angst (was könnte der Täter mir 

antun?), Enttäuschung (wenn die betroffene Frau Hilfe ablehnt). 

In jedem Fall ist es sinnvoll, sich zuerst eine Beratung von professionellen HelferInnen zu holen. Zu 

wissen, wo es professionelle Hilfe gibt, wie die rechtlichen Gegebenheiten sind usw. gibt 

Sicherheit. 

Bei Verdacht auf häusliche Gewalt können Sie folgen des tun: 

- Opfer und/oder Täter ansprechen (nur wenn dadurch nicht Ihre eigene Sicherheit gefährdet ist!)  
 
- Klar machen, dass Sie Gewalt nicht akzeptieren (eigene Position klar machen) 

- Hilfe und Unterstützung anbieten (zuhören, Begleitung zur Beratungsstelle usw.) 

- Hilfe und Unterstützung für sich selbst holen 

- Ruhe bewahren, auf sich selber schauen, eigene Grenzen erkennen und akzeptieren 

- Professionelle Hilfe vermitteln 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



 

Wenn es zu Gewalt kommt: 
 

Zusammen mit der betroffenen Frau folgendes abklären: 

- wo sie professionelle Hilfe erhalten kann 

- wie Sicherheit und Schutz hergestellt werden können 

- Notrufnummern griffbereit haben, damit die betroffene Frau im Notfall telefonieren kann 

- Wege besprechen, wie die Frau in Gewaltsituationen handeln kann (damit sie nicht in einen 

Lähmungszustand fällt) 

- der Betroffenen raten Reisepass, Dokumente und Urkunden von sich und den Kindern in 

Sicherheit zu bringen 

- Notfalltasche packen und an einem sicheren Ort deponieren 

 

Mitwissen kann belastend sein 

Was tun, wenn eine Frau mir etwas anvertraut und sagt, dass ich es nicht weitersagen darf? 
Mitwissen kann sehr belastend sein, besonders wenn das Gefühl entsteht, nicht helfen zu können. 
Wichtig: Wenden Sie sich auch dann an eine Beratungsstelle! Hier bekommen Sie Hilfe und die 
Anonymität der Frau bleibt gewahrt. 

 

Kontaktinformation: 

Frauen helfen Frauen e.V., Frauenhaus /Frauenberatungsstelle, Olgastraße 143,                        
Tel.: (0731) 61 99 06, info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 

 

 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

Kapitel 10:  Welche Hilfen bietet der Kommunale Soz iale    
                     Dienst Familien Kindern und Ju gendlichen an?  
 

Ein Beitrag des Kommunalen Sozialen Dienstes der Stadt Ulm 
 
 
Der Kommunale Soziale Dienst, auch Jugendamt genannt, ist für alle Familien, Mütter, Väter, 

Kinder und Jugendliche Ansprechpartner. Grundsätzlich berät und unterstützt der Kommunale 

Dienst bei allen Schwierigkeiten in Familien, bei Erziehungsschwierigkeiten, bei Gewalt in der 

Familie als auch bei Trennung und Scheidung. 

Mütter und Väter, ebenso auch Kinder und Jugendliche können sich bereits bei ersten 

Schwierigkeiten an diesen Dienst wenden. In der Beratung werden das Wohl des Kindes und 

seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt. Eltern werden unterstützt, Lösungen zu finden 

und darin ihrer Erziehungsaufgabe verantwortlich nachkommen zu können. Bei Bedarf kann 

der Kommunale Soziale Dienst Jugendhilfemaßnahmen anbieten, die über einen längeren 

Zeitraum intensive Hilfe für Kinder Eltern geben. Auch bei der Gestaltung des Umgangs von 

Kindern mit einem getrennt lebenden Elternteil ist der Soziale Dienst behilflich. Die Angebote 

des Kommunalen Sozialen Dienstes sind freiwillig. Die sozialpädagogischen Beraterinnen und 

Berater haben eine Schweigepflicht. 

Wenn es in Familien zu häuslicher Gewalt gekommen ist, geht es in der Beratung um Fragen 

wie es in Zukunft mit der Familie weitergeht, was gute Lösungen für die Kinder sind, was nötig 

ist, dass die Kinder möglichst wenig unter der Situation leiden, ob die Kinder Umgang mit dem 
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gewalttätigen Elternteil haben sollen und wie dieser zum Wohle der Kinder geregelt werden 

kann. 

Kinder sind bei häuslicher Gewalt großen Belastungen, oft auch selbst Gefährdungen 

ausgesetzt. Dann ist es Aufgabe des Kommunalen Sozialen Dienstes, gemeinsam mit den 

Eltern oder dem versorgenden Elternteil, für den Schutz der Kinder zu sorgen. Ebenso soll der 

von Gewalt betroffene Elternteil so geschützt werden, dass es nicht zu weiteren Gewalttaten 

kommt. 

In manchen Fällen von häuslicher Gewalt wird von den Betroffenen oder von anderen 

Menschen die Polizei gerufen. Die Polizei unterstützt die Familie in der akuten Situation. Zur 

weiteren Hilfe informiert sie den Kommunalen Sozialen Dienst und bittet diesen der Familie 

weitere Hilfen anzubieten. 

Die Mitarbeitenden des Kommunalen Sozialen Dienstes nehmen dann schnell Kontakt mit der 

Familie auf und besprechen, ob Unterstützung notwendig ist. Dieses Gespräch kann auch 

zuhause bei der Familie stattfinden. In diesem ersten Gespräch kann dann besprochen 

werden, wie der Schutz für die Kinder als auch für den von Gewalt betroffenen Elternteil 

sicherzustellen ist und welche Möglichkeiten die Familie hat. 

Wenn es notwendig ist, vermittelt der Kommunale Dienst zum Schutz von Frauen und Kindern 

in ein Frauenhaus. Für Ulmer Frauen ist in der Regel das Frauenhaus "Frauen helfen Frauen 

e.V." zuständig. Allerdings können sich Frauen auch selbständig an das Frauenhaus wenden. 

Wenn die Polizei einen Wohnungsverweis ausgesprochen hat und das Opfer diesen länger 

aufrecht erhalten möchte, muss es sich an das Familiengericht wenden. Das Familiengericht 

kann dann auf dem Wege der einstweiligen Verfügung kurzfristig über den Erhalt des 

Wohnungsverweises entscheiden. Sobald das Familiengericht eingeschaltet ist, informiert 

dieses auch den Kommunalen Sozialen Dienst und bittet diesen um eine Stellungnahme. 

Dazu sind Gespräche mit Mutter, Vater und den Kindern notwendig. Der Soziale Dienst 

berichtet dem Familiengericht wie sich die miterlebte häusliche Gewalt auf die Kinder 

auswirkt. Ebenso wird auch über die Dynamik in der Familie, welche Rolle das Kind in der 

Familie hat, wie die Eltern für ihr Kind sorgen und wie sie es vor Gewalt in der Familie 

schützen können berichtet. In der Regel begleitet die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter 

die Familie zu diesem Termin beim Familiengericht und bezieht mündlich Stellung. 

Kontaktinformation:   
 
Stadt Ulm, Kommunaler Sozialer Dienst, Olgastr. 143, Tel. (0731) 161-5312 
 
Frauen helfen Frauen e.V., Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm, Olgastr. 143,                
Tel: (0731) 61 99 06, info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

Kapitel 11: Wie ist der Ablauf eines Strafverfahrens?  
 
Ein Beitrag Frauen helfen Frauen e.V.  
 

Anzeige 

Wenn Sie aktuell häusliche Gewalt erleben, ist ein erster Anruf bei der Polizei mit einem 

Einsatz bei Ihnen zuhause verbunden, um die Gewalthandlungen zu stoppen. Wenn Sie eine 

strafrechtliche Verfolgung wünschen, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei (siehe auch Kapitel 

4: Wie kann mir die Polizei helfen?). 

 

Ermittlungs- und Strafverfahren:   

Nachdem angezeigt wurde, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft, in dem sie alle 

Beteiligten befragen und wenn möglich Spuren und Beweise sichern. Auch die beschuldigte 

Person wird zu den Vorwürfen vernommen. Wenn Gewalt in der Beziehung angezeigt wurde, 

wird geprüft, ob der Staat eine Anklage erhebt oder auf eine Privatklage verweist, ob das 

Verfahren eingestellt wird oder ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird.  Eine angezeigte 

schwere Körperverletzung oder Vergewaltigung (auch in der Ehe) wird grundsätzlich 

strafrechtlich verfolgt. Kommt es zu einem gerichtlichen Strafprozess, müssen in den meisten 

Fällen die Aussagen zur Tat mündlich vor dem Amts- oder Landgericht nochmals vorgetragen 

werden. Sie werden dann als Zeugin vorgeladen. Bei häuslicher Gewalt sind Sie sicherlich die 

Hauptbelastungszeugin, da Gewalt in Beziehungen selten stattfindet, wenn andere mit dabei 

sind. Ihre Aussage ist also besonders wichtig für das Gericht. Als Verwandte, als Ehefrau, 

Mutter oder geschiedene Frau des Angeklagten haben Sie aber auch das Recht, die Aussage 
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zu verweigern. Bei Bedarf haben Sie das Recht, dass eine muttersprachliche Dolmetscherin 

oder ein Dolmetscher Ihre Aussage im Gericht für Sie übersetzt. 

 

Anwaltliche Vertretung im Strafverfahren und Opferr echte 

Sie können an der Rechtsantragstelle des Amtsgerichtes einen Rechtsberatungsschein für 

eine erste Beratung bei einer Anwältin, bei einem Anwalt beantragen. Dort können Sie sich 

die nächsten Schritte erklären lassen und Sie erfahren, ob Sie einen rechtlichen Beistand 

(Opferanwalt) erhalten können oder sogar nebenklageberechtigt sind. Der/die Rechtsanwalt/-

anwältin kann für Sie Prozesskostenhilfe (bei geringem Einkommen) und Opferschutzrechte 

beantragen z. B.: Einsicht in die Akten nehmen, während des Gerichtsverfahrens auch 

Zeugen benennen, eigene Anträge stellen wie z. B. Ausschluss der Öffentlichkeit oder auch  

Widerspruch (Rechtsmittel) einlegen (siehe auch Kapitel 2).  

Wenn Sie keine anwaltliche Vertretung haben, werden Sie vor Gericht lediglich als Zeugin 

vernommen und haben selbst keine Möglichkeit, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen. 

 

Gerichtsverfahren und Urteil 

      Sind alle Zeuginnen, Zeugen und alle Beweise (z. B. ärztliche Atteste) vorgetragen, wird die 

Beweisaufnahme geschlossen. Es folgen die mündlichen Stellungnahmen (Plädoyers) der 

Staatsanwaltschaft, der Nebenklagevertretung und der Verteidigung. Alle fassen wichtige 

Sachinformationen, Beweise zusammen, bewerten sie und fordern Freispruch oder ein 

bestimmtes Strafmaß oder Auflagen. Die Person, die angeklagt ist, hat das letzte Wort und 

kann entscheiden, ob sie etwas sagen möchte. Das Gericht zieht sich anschließend zur 

Beratung zurück. Das Verfahren endet mit der Verkündung des Urteils durch die Richterin 

oder den Richter. Gegen ein Urteil kann ein Widerspruch (Rechtsmittel) eingelegt werden. 

Das kann bedeuten, dass das Strafverfahren vor einem weiteren Gericht  fortgesetzt wird.   

 

Kontaktinformation: 
 
Polizei Ulm, (0731) 188 – 0 
 
Staatsanwaltschaft Ulm, (0731) 189 – 0 
 
Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes, Zeughausgasse 14, (0731) 189 - 2149 
 
 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 
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Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
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Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

 
 
Kapitel 12 : Wo erhalte ich Unterstützung im Strafv erfahren?  
 
Ein Beitrag von Frauen helfen Frauen e.V. 
 
Information und Vermittlung 

Es kann für Sie hilfreich sein, Informationen zu erhalten, wie ein Strafverfahren abläuft und wer 

welche Aufgaben hat: Richter/in, Schöffen, Staatsanwaltschaft , Verteidigung. Dabei geht es auch 

um Fragen wie: Was heißt „Im Zweifel für den Angeklagten?“ Welche Rechte haben die Opfer? 

Welche Einrichtungen der Opferhilfe gibt es? Sie können sich entweder direkt bei einer 

Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt oder bei den unten aufgeführten Anlauf- und Beratungsstellen 

informieren.  

 

Unterstützung und Begleitung  

Ein Strafverfahren ist für viele Frauen oftmals sehr belastend, da sie wieder mit der Gewaltsituation 

konfrontiert werden. Scheuen Sie sich nicht, persönliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Es 

gibt verschiedene Einrichtungen, die Zeugenbegleitung und psychosoziale Prozessbegleitung 

kostenlos anbieten und mit Ihnen über Ihre Fragen und Unsicherheiten sprechen. Sie haben die 

Möglichkeit, sich zur Polizei, zur Anwältin oder zum Anwalt oder zu den Gerichtsterminen begleiten 

zu lassen. Auch ein Besuch im Gerichtsgebäude vor der Verhandlung und die Information über den 

Ablauf eines Gerichtstages kann sehr entlastend sein. Für Ihre Aussage vor Gericht  organisiert eine 

professionelle Zeugen- und Prozessbegleitung einen geschützten Warteraum für Sie, bleibt bei 

Ihnen, wenn Sie warten müssen und kann bei Ihrer Aussage vor Gericht  neben Ihnen sitzen. Ziel der 
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Prozessbegleitung ist es, Ihnen zu helfen, dass Sie sicherer und selbstbewusster Ihre Aussage 

machen können. Natürlich dürfen Sie auch Angehörige oder Freundinnen bitten, Sie zu begleiten.  

 

Wer bietet Hilfe und Unterstützung an?                                                                         

Grundsätzlich können Sie sich an niedergelassene Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte  oder 

an die Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes Ulm  wenden (siehe auch Kapitel 2). Darüber 

hinaus bieten folgende Einrichtungen Informationen, Beratung und Begleitung an:                                

Die Frauenberatungsstelle Ulm  bietet für Frauen aus Ulm psychosoziale Prozessbegleitung an. 

Eine Sozialpädagogin unterstützt Sie vor, während und nach einem Strafverfahren.                  

Der WEISSE RING ist ein bundesweit tätiger Verein. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen bieten Ihnen Unterstützung und Zeugenbegleitung. 

Weitere Leistungen sind: Hilfeschecks für eine frei wählbare anwaltliche oder psycho-

traumatologische Erstberatung, in bestimmten Fällen auch Erholungsprogramme für Opfer und 

ihre Angehörigen und finanzielle Zuwendungen, um Tatfolgen zu überbrücken. Die 

Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm bietet ebenfalls eine Zeugenbegleitung an. Für Ihre 

Fragen stehen Ihnen geschulte ehrenamtliche Zeugenbegleiterinnen und Zeugenbegleiter zur 

Verfügung.  

Was bietet das Opferentschädigungsgesetz? 

Wenn Sie als Opfer einer Gewalttat einen seelischen Schaden erlitten haben, können die Kosten 

der Heil- und Krankenbehandlungen z. B. Klinik, Kur, Psychotherapie übernommen werden oder 

Sie können eine Beschädigten – und Hinterbliebenenrente erhalten. Leistungen werden ab 

Antrag vom Fachdienst Versorgung gewährt. Der Täter wird zur Übernahme der Kosten 

herangezogen. Aus diesem Grunde ist eine Verurteilung des Täters oft wichtig. Sie brauchen 

außerdem ärztliche Atteste, die deutlich machen, dass Ihre gesundheitliche Beeinträchtigung 

direkt mit der erlebten Gewalttat in Zusammenhang steht.  

 

 
Kontaktinformation:   
 
Frauen helfen Frauen e.V., Frauenberatungsstelle und Frauenhaus Ulm, Olgastr. 143,            
Tel. (0731) 61 99 06, info@fhf-ulm.de    
     
Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes, Zeughausgasse 14, (0731) 189-2149                                          
 
Fachdienst Versorgung  in Ulm, Wilhelmstr. 23-25, (0731)  185 – 4708 oder – 4709               
 
WEISSER RING e.V., Außenstelle Ulm, Silcherweg 7, Oberdischingen, (07305) 95 61 07  
 
Bewährungs- u. Straffälligenhilfe Ulm e.V. / Zeugenbegleitung, Zinglerstr. 99, (0731) 93 59 99 13 
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Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
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Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 
 
 
 

 
 
Kapitel 13: Wie erreiche ich finanzielle Unabhängig keit?  
Ein Beitrag der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Ulm 
 
Finanzielle Leistungen im SGB II 

Erwerbsfähige und leistungsberechtigte Frauen können Leistungen nach dem SGB II beantragen. 

Das Jobcenter ist zuständig für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Dies sind u.a. 

Regelbedarfe, Kosten der Unterkunft und Mehrbedarfe z. B. bei Schwangerschaft oder für 

Alleinerziehende. Gemäß § 24 Absatz 3 SGB II können zusätzlich einmalige Leistungen beantragt 

werden. Dies sind Leistungen für die Erstausstattung einer Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung 

und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt (siehe auch Kapitel 3). 

 

Vermittlung in Arbeit 

Bezieherinnen von ALG II haben im Jobcenter eine/n persönliche/n Ansprechpartner/-in 

(Arbeitsvermittler/in). Diese unterstützen bei der Suche einer neuen Arbeitsstelle und helfen, die 

Eingliederung in Arbeit und Beendigung der Hilfebedürftigkeit möglichst rasch zu erreichen. Für jede 

Antragstellerin wird eine speziell auf sie abgestimmte  Eingliederungsvereinbarung (§15 SGB II) 

festgelegt. In der Eingliederungsvereinbarung wird vereinbart, welche Unterstützungsangebote Sie 

vom Jobcenter erhalten werden und welche Bemühungen Sie eigenverantwortlich unternehmen 

müssen. Ihre Bemühungen werden in regelmäßigen Gesprächen nachgehalten. Die Beratung 

umfasst folgende Inhalte: 

• Arbeitsvermittlung/-beratung 

• Vereinbarung konkreter Eingliederungsschritte  

• umfassendes und systematisches Profiling zur Chancen- und Risikoeinschätzung   
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• Angebote in Form von Bildungsmaßnahmen wie z.B. Bewerbermanagement zur 

Erstellung von aktuellen Bewerbungsunterlagen 

• Bei Bedarf Beratung zu Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen   

• Gewährung von Dienst- Geld- und Sachleistungen zur Eingliederung in Arbeit 

(Bewerbungskosten, Fahrkosten, Qualifizierungskosten usw.) 

 

Ist aus den Beratungsgesprächen eine Beeinträchtigung erkennbar, kann ein/e Fallmanager/in 

eingeschaltet werden. Im Rahmen eines ganzheitlichen Betreuungskonzeptes kann diese/r sowohl 

sozialintegrative wie auch arbeitsmarktintegrative Schritte festlegen. Dank langjähriger und 

vertrauensbasierter Zusammenarbeit ist ein schneller Kontakt zu weiteren helfenden Organisationen 

wie z.B. Suchtberatungsstellen, dem Kommunalen sozialen Dienst, Psychologischen 

Beratungsstellen, der Schuldnerberatung u. a. möglich. 

Ist aus Sicht der Kundin aufgrund der traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit eine 

Arbeitsaufnahme körperlich, geistig oder seelisch zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, kann zu 

deren Feststellung der Amtsarzt oder der berufspsychologische Service eingeschaltet werden.  

 

Selbstverständlich gibt es auch für Frauen die keine SGB II Leistungen erhalten ein Angebot zur 

Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Agentur für 

Arbeit Ulm und melden sich arbeitssuchend. 

 
Beruflicher Wiedereinstieg: Beruf und Familie 
 
Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agentur für Arbeit und des 

Jobcenters Ulm sind neben den Arbeitsvermittler/innen zusätzliche Ansprechpartnerinnen für Fragen 

der beruflichen Ausbildung, des beruflichen (Wieder)-Einstiegs und Fortkommens von Frauen und 

Männern nach einer Familienphase sowie zu flexiblen Arbeitszeitgestaltungen. 

Nähere Informationen zu frauenspezifischen Themen erhalten interessierte Frauen auf der 

Internetseite der arbeitsagentur.de � Bürgerinnen und Bürger � Chancengleichheit. 

 

 
Kontaktinformation für SGB II - KundInnen:   
Jobcenter Ulm 
Schwambergerstraße 1, 89073 Ulm 
E-Mail: Jobcenter-Ulm.Vermittlung@jobcenter-ge.de 
Telefon: Die Durchwahl und den Namen Ihres Arbeitsvermittlers/Ihrer Arbeitsvermittlerin erhalten 
direkt von ihm/von ihr oder auf Nachfrage am Empfang  
 
Kontaktinformationen für Kundinnen mit Anspruch aus  Arbeitslosengeld I sowie für 
Personen die weder Arbeitslosengeld I noch Arbeitsl osengeld II erhalten: 
Agentur für Arbeit Ulm 
Wichernstraße 5, 89073 Ulm 
Telefon: 0800 4 5555 00 (dieser Anruf ist für Sie kostenfrei) 
E-Mail: Ulm@arbeitsagentur.de  
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Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
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betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
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Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 

 
 
Kapitel 14: Sie haben eine Anzeige erstattet – was nun?  
Ein Beitrag von NEUStart gGmbH - Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, Täter-Opfer-Ausgleich 
 
Gerichtshilfe 

Sie sind Opfer häuslicher Gewalt und haben eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Opfer im 

Strafverfahren gewinnen mitunter den Eindruck, dass sie nach der Anzeigeerstattung nicht mehr 

informiert bzw. gehört werden, obwohl sie an den Folgen der Straftat leiden. 

Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann deshalb bei der Gerichtshilfe einen Opferbericht 

anfordern. Gerichtshelfer/innen sind von Beruf Sozialarbeiter/innen/Sozialpädagogen/innen und 

überwiegend im Ermittlungsverfahren tätig. In einem persönlichen Gespräch, zu dem Sie von der 

Gerichtshelfer/in auf freiwilliger Basis eingeladen werden, haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

(vermutlich) konfliktreiche Partnerschaft sowie die erlebte Gewalt und deren Auswirkungen auf 

Ihr aktuelles Leben zu schildern. Auf der Grundlage des Gesprächs erstellen wir einen Bericht, 

welcher Ihre Sichtweise zur Straftat beinhaltet und als Entscheidungshilfe für die 

Staatsanwaltschaft und den/die Richter/in im weiteren Strafverfahren dient. Ein Opferbericht 

kann von Ihnen, Ihrem/Ihrer Rechtsanwalt/-anwältin oder von Beratungsstellen bei der 

Staatsanwaltschaft bzw. beim Gericht angeregt werden. Neben der Berichterstattung sehen wir 

unsere Aufgabe darin, sie über das Strafverfahren und über das Opferentschädigungsgesetz zu 

informieren und zu beraten. Dies beinhaltet auch die Vermittlung an geeignete Stellen wie das 

Zeugenbegleitprogramm, bei dem Sie zur Verhandlung von einer Person begleitet werden 

können, Frauenberatungsstellen, die Sie auf Ihrem weiteren Weg unterstützen oder dem Weißen 

Ring. 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



 
Täter- Opfer- Ausgleich (TOA) 

Bei häuslicher Gewalt gibt es häufig Konflikte, die zwischen Opfer und Täter unausgesprochen 

bleiben, aber eigentlich im Interesse beider geklärt werden müssten. Beim Täter- Opfer- 

Ausgleich handelt es sich um eine Mediation im Strafrecht. Das begangene Unrecht soll im 

immateriellen (beispielsweise eine ernst gemeinte Entschuldigung) wie materiellen Sinne durch 

Ihren (Ex-)Partner wieder gut gemacht werden. Grundlage ist der Vorfall, der zur Anzeige geführt 

hat. Zunächst wird mit den Beteiligten jeweils ein Einzelgespräch geführt, in welchem ausführlich 

über den TOA als freiwilliges Angebot informiert wird. Im Falle einer Zusage können mit Ihnen 

Vereinbarungen getroffen und auf Wunsch auch unterstützende Maßnahmen für das 

Ausgleichsgespräch besprochen werden. Ziel ist es, sich unter Anleitung eines weiblichen und 

männlichen Mediators in einem Ausgleichsgespräch mit dem Beschuldigten an einen Tisch zu 

setzen. In diesem geschützten Rahmen haben Sie die Möglichkeit, Ihren (früheren) Partner mit 

Ihren Gefühlen wie Wut, Trauer und Schmerz zu konfrontieren, die Auswirkungen der Straftat 

aufzuzeigen und eine angemessene Wiedergutmachung einzufordern. Regelungen für die 

Zukunft sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Gesprächs. Dazu gehören Absprachen 

zu künftigen Begegnungen, zur geplanten Trennung oder zu einer beidseits gewünschten 

erneuten Annäherung, aber auch zum materiellen Ausgleich wie Schmerzensgeld oder 

Schadenswiedergutmachung. Beauftragt werden wir damit von der Staatsanwaltschaft oder dem 

Gericht. Sie, Ihr Rechtsanwalt oder Beratungsstellen können einen TOA bei der 

Polizeidienststelle, die die Anzeige aufgenommen hat, oder bei der Staatsanwaltschaft anregen. 

Rufen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen! 

 

 
Kontaktinformation:   
Neustart gGmbH, Gerichtshilfe und Täter- Opfer- Ausgleich, Zeughausgasse 16, 89073 Ulm, 
Tel.(0731) 270 900 -99 oder -2, www.neustart.org 
 
Staatsanwaltschaft (0731)189-0 
 
Polizei (0731) 188-0 
 
Zeugenbegleitprogramm bei der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V. (0731) 93599913 
 
Frauen helfen Frauen e.V., Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm, Tel. (0731) 61 99 06,     
mail: info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 
 
 



Informationsreihe des Runden Tisches „Häusliche Gew alt“ 

„Ihr Recht als Frau bei Häuslicher Gewalt“ 
  
 

Die Informationsreihe „Ihr Recht bei Häuslicher Gewalt“ richtet sich in 
erster Linie an von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen, aber auch an ihr soziales 
Umfeld, an Familienangehörige, Verwandte, 
Kolleginnen und Kollegen und an 
Beschäftigte im Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesen oder in Behörden, die 
häuslicher Gewalt in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Umfeld begegnen und 
betroffene Frauen unterstützen wollen. 

 

 
 
 
 
Wir informieren Sie über Rechte und über Beratungs-  und 
Unterstützungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt. 
 

 
 
Kapitel 15: Was erwartet mich im Frauenhaus?  
Ein Beitrag von Frauen helfen Frauen e.V. Ulm 
 
Vorbereitung:  In der Regel erfolgt vor der Aufnahme ins Frauenhaus ein persönliches oder 

telefonisches Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses. Erst danach wird ein 

Aufnahmetermin vereinbart, zu welchem Sie mit Ihrem Gepäck in die Frauenberatungsstelle 

kommen. Von dort werden Sie dann ins Frauenhaus gebracht, welches an einer anonymen 

Adresse ist.  

In Vorbereitung eines Frauenhausaufenthaltes ist es wichtig, dass Sie sich überlegen, welche 

Dinge Sie unbedingt mitnehmen sollten: Pässe, Geburtsurkunden, Schulzeugnisse, Kontokarte 

und Krankenkassenkarten, Kontoauszüge, Sparbücher, Mietvertrag, Lohnabrechnungen, 

Bescheide über Kindergeld,  Elterngeld, eventuell  ALGI oder II-Bescheid. Ebenso die 

Schulsachen und Lieblingsspielzeuge der Kinder sowie Kleidung, Hygieneartikel und persönliche 

Wertsachen wie Schmuck und wichtige Erinnerungsstücke. Eigene Möbel und Haustiere können 

nicht mitgebracht werden. Bettwäsche und Handtücher müssen Sie nicht mitbringen, auch 

Geschirr und Besteck wird gestellt. Auch für die Kinder ist ein Gespräch im Vorfeld über die 

aktuelle Situation und ein anstehender Wechsel ins Frauenhaus wichtig. 

Sicherheit: Ein wichtiger Sicherheitsaspekt des Frauenhauses ist die Anonymität der Adresse. 

Das bedeutet, dass Sie die Adresse an niemanden weitergeben dürfen und auch keinen Besuch 

bekommen können. Im Frauenhaus wird dann mit Ihnen ein Sicherheitsplan erarbeitet. Dabei 

wird geschaut, wie sicher Sie und Ihre Kinder sich in Ulm bewegen können. Kennt Ihr Mann Ihre 

Arbeitsstelle und Ihre Arbeitszeiten? Kommt er eventuell dort hin? Ist damit zu rechnen, dass er 

Der „Runde Tisch Häusliche 
Gewalt“   ist ein Zusammen-
schluss von Fachkräften aus 
Ämtern, Behörden, Beratungs-
stellen sowie von Multiplikator-
/innen die dem Thema 
Häusliche Gewalt in ihrem 
Arbeitsalltag begegnen. Ziel ist 
es, durch gegenseitige Informa-
tion, Austausch und Zusammen-
arbeit den Schutz vor häuslicher 
Gewalt in Ulm zu verbessern. 
Dazu gehört auch, wichtige 
Informationen und Hilfsangebote 
möglichst vielen Menschen 
bekannt und zugänglich zu 
machen. Der Runde Tisch wird 
vom Frauenbüro der Stadt Ulm 
und dem Ulmer Verein „Frauen 
helfen Frauen“ koordiniert. 

Wege aus der Gewalt   

 



am Kindergarten oder an der Schule auf Ihre Kinder wartet? Auch im Frauenhaus ist es möglich, 

dass Sie Schutzanordnungen und ein Näherungsverbot gegen Ihren Mann erwirken können. 

Sollte sich herausstellen, dass Sie in Ulm nicht sicher genug sind, unterstützen Sie die 

Mitarbeiterinnen bei der Suche nach einem Frauenhausplatz in einer anderen Stadt, was 

zumindest eine vorüber- gehende Sicherheitsmaßnahme sein kann. Wichtig ist, dass Sie die 

Sicherheits- und Hausregeln einhalten, die mit Ihnen besprochen werden und in der 

Hausordnung festgehalten sind. 

Finanzielle Versorgung: In jedem Fall wird bei der Aufnahme ins Frauenhaus bei 

erwerbsfähigen Frauen ein Antrag auf ALG II beim Jobcenter oder für Rentnerinnen ein Antrag 

auf Grundsicherung bei der Stadt Ulm gestellt.  Darüber werden der Lebensunterhalt von Frauen 

und Kindern sichergestellt und die Frauenhauskosten bezahlt. Sie werden auch dabei 

unterstützt, Anträge auf Kindergeld und auf Unterhaltsvorschuss zu stellen. Bei  eigenem 

Einkommen kann es sein, dass  ein Anteil an den Mietkosten im Frauenhaus bezahlt werden 

muss,  die Miete  beträgt derzeit 7,50 EUR pro Person und Tag.  

Organisatorisches:  Um das Gemeinschaftsleben im Frauenhaus zu organisieren ist die 

Teilnahme an den wöchentlichen Hausversammlungen Pflicht. Eine Hausmeisterin kümmert sich 

um notwendige Reparaturen und teilt Putzdienste ein. Das Frauenhaus ist kein Heim und es ist 

auch nicht rund um die Uhr eine Mitarbeiterin dort, d.h. die Frauen leben dort eigenverantwortlich 

mit ihren Kindern und kaufen auch für sich selbst ein. Für Notfälle hängen in den Stockwerken 

Listen mit Notfallnummern aus. Frauen, die wenig deutsch sprechen, können in Sprachkurse 

vermittelt werden. Für wichtige Gespräche während des Aufenthaltes im Frauenhaus versuchen 

die Mitarbeiterinnen eine Dolmetscherin zu finden.  

Klärung der weiteren Perspektive:  Die Mitarbeiterinnen unterstützen Sie während Ihres 

Frauenhausaufenthaltes dabei, eine Perspektive zu entwickeln, wie es weitergeht. Dazu werden 

regelmäßig Beratungsgespräche mit Ihnen geführt. Jede Frau kann so lange im Frauenhaus 

bleiben, bis sie weiß, wie es weitergeht. Die Mitarbeiterinnen informieren auch über die 

Möglichkeiten, in Ulm und Umgebung eine Wohnung zu finden und unterstützen Sie dabei. 

 

 
Kontaktinformation:   
Frauenhaus Ulm, erreichbar über Frauenberatungsstelle des Vereins Frauen helfen Frauen, 
Olgastr. 143, Tel. (0731) 61 99 06, info@fhf-ulm.de, www.fhf-ulm.de 
Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr und Mo bis Do 14 bis 16 Uhr, darüber hinaus Anrufbeantworter  
 
Nachts, an Feiertagen und am Wochenende: Hilfetelefon 08000 116 016 
                                                                                                    Kostenlos – vertraulich – rund um die Uhr! 

 
In akuten Notfällen wenden Sie sich bitte an die Polizei (0731) 188-0 
 


